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D A N I E L  S U T E R

Die ab dem 1. Januar 2015 verpflichtend anzuwendende Swiss GAAP FER 31 «Ergän-
zende Fachempfehlungen für kotierte Unternehmen» fasst alle Regelungen zusam-
men, die spezifisch für die Konzern- oder Jahresrechnung kotierter Unternehmen 
gelten. Da sich dieser Standard vorwiegend mit Offenlegungsfragen befasst, ist an-
zunehmen, dass verschiedene Unternehmen die Umstellung schon früher vorneh-
men.

SWISS GAAP FER 31: ERGÄNZENDE FACH
EMPFEHLUNGEN FÜR KOTIERTE UNTERNEHMEN
Pragmatische Antworten auf Offenlegungsfragen

1. EINLEITUNG
Neben der Swiss GAAP FER 31 sind sämtliche anderen an-
wendbaren Fachempfehlungen (Rahmenkonzept, weitere 
Fachempfehlungen und gegebenenfalls Swiss GAAP FER 30) 
einzuhalten. Die ausschliessliche Anwendung der Kern-FER 
ist für kotierte Unternehmen nicht zugelassen (Swiss GAAP 
FER 31/Einleitung und Swiss GAAP FER 1/2).

Die einzelnen Vorschriften werden im Folgenden vorge-
stellt, wobei ein Hauptaugenmerk auf dem kontroversen 
Thema Segmentberichterstattung liegt.

2. ERSTANWENDUNG
Swiss GAAP FER 31/2. Im Gegensatz zur erstmaligen An-
wendung der Swiss GAAP FER gemäss Rahmenkonzept 
müssen kotierte Unternehmen zu Vergleichszwecken zum 
Zeitpunkt des Übergangs auf Swiss GAAP FER in der Jahres-
rechnung sowie gegebenenfalls im Zwischenbericht neben 
der Berichtsperiode auch die Vorperiode in Übereinstim-
mung mit Swiss GAAP FER darstellen (Anpassung Vorjahres-
rechnung, retrospektive Methode, Restatement). Ein Unter-
nehmen hat bei einer Umstellung für das Jahr 20.2 Swiss 
GAAP FER für den 1. 1. 20.1 und den 31. 12. 20.1 sowie 20.2 an-
zuwenden.

Dabei werden alle Bestimmungen, die zum Zeitpunkt des 
Übergangs in Kraft sind, vollständig und rückwirkend ange-
wendet. Das bedeutet, dass eine auf den 1. 1. 20.2 in Kraft ge-
setzte Fachempfehlung rückwirkend auf den 1. 1. 20.1 anzu-
wenden ist.

Es ist eine Überleitungsrechnung vom Eigenkapital per Er-
öffnungs- und Schlussbilanz sowie des Gewinns/Verlusts 
der Vorperiode unter dem bisherigen Rechnungslegungs-
standard auf Swiss GAAP FER offenzulegen und zu erläutern.

3. AKTIENBEZOGENE VERGÜTUNGEN
Swiss GAAP FER 31/3. Die Entschädigung für Verwaltungs-
rat, Geschäftsleitung und weitere im Mitarbeiterbeteili-
gungsplan berücksichtigte Personen enthält oft aktienbe-
zogene Vergütungen als besondere Form der Bonifikation. 
Dabei kann der Mitarbeitende bei Erfüllung bestimmter 
 Voraussetzungen entweder Aktien, Optionen, Bargeld oder 
eine Kombination davon erhalten. Als Voraussetzung kom-
men beispielsweise die Erfüllung von Zielgrössen bezüg-
lich betrieblicher Gewinn oder Kurswert der Aktien des Un-
ternehmens sowie der zeitliche Verbleib im Unternehmen 
(Sperrfrist) vor. In einem bestimmten Zeitpunkt entscheidet 
der Verwaltungsrat über die Zielerreichung und die Zutei-
lung von Entschädigungen an Mitarbeitende. Im Fall von 
 Eigenkapitalinstrumenten erfolgt die Bewertung zum Ta-
geswert im Zeitpunkt der Zuteilung (vgl. Abbildung 1). Im Fall 
eines Barausgleichs erfolgt danach regelmässig zu den Bi-
lanzstichtagen eine Folgebewertung zum neuen Tageswert. 
Der Personalaufwand wird über den Erdienungszeitraum 
erfasst. Der Gegenposten ist beim Ausgleich mit Eigenkapi-
talinstrumenten das Eigenkapital und beim Barausgleich 
eine Verbindlichkeit.

Im Falle des Ausgleichs mittels Eigenkapitalinstrumen-
ten kann eine Folgebewertung nur bei Änderungen der 
 Ausübungs- bzw. Bezugskonditionen (z. B. Erdienungszeit-
raum) erfolgen.

Offen zu legen sind die allgemeinen Vertragsbedingungen 
(z. B. Ausübungsbedingungen, Anzahl gewährter Eigenka-
pitalinstrumente, Form des Ausgleichs), die Berechnungs-
grundlage für die Tageswerte und der im Periodenergebnis 
erfasste Aufwand. Im vorliegenden Beispiel könnte als Be-
rechnungsgrundlage für den Tageswert der Kurs am Tag 
der Zuteilung angegeben werden.
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4. AUFZUGEBENDE GESCHÄFTSBEREICHE
Swiss GAAP FER 31/4. Nach Ankündigung sind der Netto-
erlös aus Lieferungen und Leistungen und das Betriebser-
gebnis aufzugebender Geschäftsbereiche im Anhang sepa-
rat offenzulegen. Zudem ist zu erläutern, welche geographi-
schen Märkte, Geschäftsbereiche oder Tochtergesellschaften 
vom Entscheid betroffen sind (vgl. Abbildung 2).

Swiss GAAP FER verlangt nur den Ausweis im Anhang, 
nicht auch in der Erfolgsrechnung. Umgekehrt ist es aus-
geschlossen, in der Erfolgsrechnung nur noch die Nettoer-
löse aus Lieferungen und Leistungen der fortgeführten Ge-
schäftsbereiche darzustellen (Swiss GAAP FER 3/7 und 8). 
Im Sinne der True and Fair View dürfte als alternative Dar-
stellung die Offenlegung der fortgeführten, der aufzugeben-
den und der gesamten Aktivitäten erlaubt sein (vgl. Abbil
dung 3).

Zum Ausweis in der Bilanz äussert sich Swiss GAAP FER 
nicht. Im Sinne des Rahmenkonzepts zählen Aktiven, die in-
nerhalb von zwölf Monaten nach dem Bilanzstichtag reali-
siert werden, zum Umlaufvermögen (Swiss GAAP FER R/16). 
Deshalb kann im Sinne der True and Fair View vertreten 
werden, Aktiven aufzugebender Geschäftsbereiche separat 
im Umlaufvermögen auszuweisen.

5. ERGEBNIS JE BETEILIGUNGSRECHT
Swiss GAAP FER 31/5. Unterhalb der Erfolgsrechnung sind 
das unverwässerte und verwässerte Ergebnis je Beteiligungs-
recht auszuweisen. Die Berechnungssystematik für das un-
verwässerte Ergebnis je Beteiligungsrecht ist unter Angabe 
der durchschnittlichen zeitgewichteten Anzahl ausstehen-
der Beteiligungsrechte offenzulegen. Eine Überleitung vom 
unverwässerten auf das verwässerte Ergebnis je Beteiligungs-

recht ist offenzulegen. Dabei sind die verwässernd wirkenden 
Effekte (z. B. zukünftige Ausübung von Optionen, Wandlung 
von Wandelanleihen) zu erläutern.

Als unverwässertes Ergebnis gilt das ausgewiesene Ergeb-
nis bzw. der Gewinn oder Verlust nach Steuern. Die durch-
schnittliche zeitgewichtete Anzahl ausstehender Beteili-
gungsrechte ist zu berechnen und weicht von der Anzahl 
ausgegebener Aktien/Partizipationsscheine bei Bestehen ei-
gener Aktien/Partizipationsscheine oder im Fall von Kapi-
talerhöhungen oder -herabsetzungen ab. Eigene Aktien 
sind deshalb nicht ausstehend, weil sie vom Unternehmen 
selbst gehalten werden.

Abbildung 1: AKTIENBEZOGENE 
VERGÜTUNGEN
Beispiel

Der Aktienplan sieht 2000 Aktien für den CEO und je 1000 Ak-
tien für die weiteren 4 Mitglieder der Konzernleitung vor. Der 
Plan sieht einen Erdienungszeitraum (Sperrfrist) von 3 Jahren 
vor. Aufgrund der Erfahrung nimmt das Unternehmen an, dass 
kein Mitglied vor der Frist kündigt. Zum Zuteilungszeitpunkt 
im Jahr 20.1 beträgt der Wert der Aktien CHF 15.

Aktienbonusplan Anzahl CHF

Aktien für CEO 2000 30 000

Aktien für 4 Mitglieder 
der Konzernleitung

4000 60 000

Wert bei Zuteilung 6000 90 000

Im Jahr 20.2 wird bekannt, dass ein Mitglied der Konzernlei-
tung das Unternehmen vor Ablauf der Frist verlassen wird. Wie 
lauten die Buchungen für die Jahre 20.1-20.3?

Jahr Soll Haben CHF

20.1 Personalaufwand Eigenkapital 
(Aktienplan)

30 000

20.2 Personalaufwand Eigenkapital 
(Aktienplan)

20 000

20.3 Personalaufwand Eigenkapital 
(Aktienplan)

25 000

Insgesamt können 6000 Aktien zugeteilt werden, falls kein 
Mitglied der Konzernleitung das Unternehmen vor Ablauf der 
Sperrfrist verlässt. Aufgrund der entsprechenden Annahme 
 beträgt der Wert des Aktienplans im Zuteilungszeitpunkt 
CHF 90 000. Er wird über die Sperrfrist von drei Jahren verteilt 
erfolgswirksam erfasst. Da im Jahr 20.2 unerwarteterweise eine 
Person gekündigt hat, fallen 1000 Aktien aus dem Plan und der 
Gesamtwert verringert sich auf CHF 75 000 (5 000 Aktien zu 
CHF 15). Am Ende des zweiten Jahres muss der Wert des Aktien-
plans zu zwei Dritteln im Eigenkapital erfasst sein (CHF 50 000). 
Weil im Jahr 20.1 bereits ein Aufwand von CHF 30 000 erfasst 
wurde, beträgt der Aufwand des Jahrs 20.2 CHF 20 000. Damit 
wird im Jahr 20.2 der Schätzungsfehler des Jahres 20.1 korrigiert 
(FER Rahmenkonzept/30). Im Jahr 20.3 wird das letzte Drittel 
des Gesamtaufwands von CHF 75 000, nämlich CHF 25 000 er-
fasst.

Abbildung 2: OFFENLEGUNG AUFZUGEBENDE 
GESCHÄFTSBEREICHE IM ANHANG
Beispiel

Anhang
Am 15. 9. 20.2 wurde angekündigt, dass der Geschäftsbereich 
China veräussert werden soll. Der Abschluss des Verkaufs wird 
Mitte Februar 20.3 erwartet. Das Segment «Asien» ist wie folgt 
von diesem Entscheid betroffen:

Aufzugebende Geschäfts- 
bereiche

20.2
in TCHF

20.1
in TCHF

Nettoerlöse aus Lieferungen 
und Leistungen

4654 4202

Betriebliches Ergebnis  380  405

Sämtliche Aktiven des Geschäftsbereiches China werden per 
31. 12. 20.2 unter der separaten Position «zur Veräusserung ge-
haltene Aktiven» im Umlaufvermögen ausgewiesen.

« Eigene Aktien sind 
nicht ausstehend, 
weil sie vom Unternehmen 
selbst gehalten 
werden.»
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6. ERTRAGSSTEUERN
Swiss GAAP FER 31/6. Der auf der Basis des ordentlichen 
 Ergebnisses gewichtete durchschnittlich anzuwendende 
Steuersatz ist im Anhang offenzulegen (vgl. Abbildung 4).

Der Einfluss aus Veränderungen von Verlustvorträgen auf 
die Ertragssteuern (z. B. Entstehung, Verwendung, Neuein-
schätzung, Verfall) ist zu quantifizieren (vgl. Abbildung 5) 
und zu erläutern (vgl. Abbildung 6).

Aus dem Beispiel ist ersichtlich, dass der durchschnittlich 
anzuwendende gewichtete Steuersatz von 22,0% (vgl. Abbil-
dung 4) durch vollständige Verwendung des Verlustvortrags 
von CHF 3 160 000 auf 13,2% bzw. um 8,8 Prozentpunkte 

sinkt. Die entsprechende Erläuterung könnte wie folgt aus-
sehen (vgl. Abbildung 6).

Diese Erläuterung kann (in einfachen Verhältnissen) auch 
ohne Tabelle erfolgen.

7. VERBINDLICHKEITEN FINANZIELLER ART
Im Anhang sind die Bewertungsgrundsätze sowie die Konditi-
onen (z. B. Zinssatz, Laufzeit, Währung) für Verbindlichkeiten 
finanzieller Art einzeln oder pro Gruppe gleichartiger Instru-
mente offenzulegen. Die Erfassungsmethode von Verbindlich-
keiten finanzieller Art, die sowohl Elemente des Eigenkapitals 
als auch der Verbindlichkeiten umfassen, ist offenzulegen.

Abbildung 3: ALTERNATIVE DARSTELLUNG AUFZUGEBENDE GESCHÄFTSBEREICHE
Beispiel
in TCHF

Konsolidierte Erfolgsrechnung Fortgeführte Geschäftsbereiche Aufzugebende Geschäftsbereiche Total 20.2

Nettoerlöse aus Lieferungen und 
Leistungen

211 034 4 654 215 688

Materialaufwand  (77 366) (2 087) (79 453)

Personalaufwand  (52 140) (1 344) (53 484)

Abschreibungen  (28 778)   (656) (29 434)

Andere betriebliche Erträge   2 750    80  2 830

Andere betriebliche Aufwendungen   (1 207)    (267)  (1 474)

Betriebliches Ergebnis  54 293    380 54 673

Finanzergebnis   (6 617)   (213)  (6 830)

Gewinn vor Ertragssteuern  47 676    167 47 843

Ertragssteuern  (14 611)    (67) (14 678)

Gewinn  33 065   100 33 165
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Bei einer Wandel- oder Optionsanleihe kann bei der Bewer-
tung der Anteil des Fremd- vom Anteil des Eigenkapitals ge-
trennt berechnet und erfasst werden. Der Anteil des Eigen-
kapitals entspricht der Differenz zwischen dem Marktwert 
der Wandel- oder Optionsanleihe und einer Obligationenan-
leihe, welche kein Wandel- oder Optionsrecht enthält.

8. SEGMENTBERICHTERSTATTUNG
Die auf der obersten Leitungsebene für die Unternehmens-
steuerung verwendete (interne) Segmentrechnung (vgl. Ab
bildung 7) ist auf Stufe Segmenterlöse sowie Segmentergeb-
nisse (extern) offenzulegen und auf die Erfolgsrechnung 
überzuleiten (vgl. Abbildung 8). Dabei können wirtschaftlich 
ähnliche Sparten (z. B. gleichartige Durchschnittsmargen, 
vergleichbare Produkte und Dienstleistungen) zusammen-
gefasst dargestellt werden, wenn dadurch die Aussagekraft 
der Segmentrechnung nicht beeinträchtigt wird. In begrün-
deten Fällen kann auf den Ausweis der Segmentergebnisse 
verzichtet werden. Die Begründung wie beispielsweise Wett-
bewerbsnachteile gegenüber nicht-kotierten oder grösseren 
kotierten Konkurrenten, Kunden oder Lieferanten ist im 
 Anhang offenzulegen.

Die interne Segmentberichterstattung ist recht detailliert 
und umfasst neben den Bereichen Grosshandel und Direkt-

vertrieb einzelne Ländergesellschaften sowie weitere, nicht 
einzeln aufgeführte Segmente. Als Segmentergebnis wird 
der bereinigte EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Abschreibun-
gen und Amortisationen) angegeben. Das heisst, das Unter-
nehmen rechnet intern gewisse Geschäftsvorfälle als nicht 
üblich oder nicht regelmässig anfallend weg, um zu einem 
über die Zeit möglichst vergleichbaren Ergebnis zu gelan-
gen.

Falls das Unternehmen nicht alle dargestellten Daten 
nach aussen offenlegen möchte, hat es die Möglichkeit, wirt-
schaftlich ähnliche Sparten zusammenzufassen, sofern da-

durch die Aussagekraft der Segmentberichterstattung nicht 
beeinträchtigt wird. Die Ebene EBITDA als Segmentergebnis 
ist erlaubt, weil ein weniger tief gegliedertes Ergebnis als 
das betriebliche Ergebnis ausdrücklich erwähnt wird (Swiss 
GAAP FER 31/15). Allerdings wäre in diesem Fall die Offen-
legung beispielsweise der Bruttomarge abzulehnen, weil das 
oberste Leitungsorgan über ein tiefer gegliedertes Segment-
ergebnis verfügt.

Wirtschaftlich ähnliche Sparten sind beispielsweise durch 
gleichartige Durchschnittsmargen, vergleichbare Produkte 
und Dienstleistungen gekennzeichnet. Es stellt sich in die-
sem Fall die Frage, ob beispielsweise die Sparten Grosshan-
del Schweiz und übriges Europa, Direktvertrieb Schweiz und 
übriges Europa oder/und die drei Länder Russland, China 
und Japan zusammengefasst werden dürfen. Swiss GAAP 
FER stellt keine weiteren Kriterien zur Verfügung. Im vorlie-
genden Fall ist unter anderem zu beurteilen, ob der berei-
nigte EBITDA in den erwähnten Sparten gleichartig oder 
vergleichbar ist. Falls das von der Unternehmensleitung be-
jaht werden kann und gleichzeitig die Aussagekraft nicht be-
einträchtigt wird, könnte die externe Segmentberichterstat-
tung auf zusammengefasster Ebene wie folgt aussehen (vgl. 
Abbildung 8).

Abbildung 6: ERLÄUTERUNG DES 
EINFLUSSES AUS VERÄNDERUNG 
VON VERLUSTVORTRÄGEN
Beispiel

Steuer- 
satz 
in %

Steuer- 
betrag 
in CHF

Gewichteter durchschnittlich 
anzuwendender Steuersatz

22.0 1 980 000

Verwendung steuerlicher Verlust-
vorträge, deren Steuerfolgen nicht 
erfasst waren

– 790 000

Ausgewiesener Steuersatz 13.2 1 190 000

Abbildung 5: BERECHNUNG DES EINFLUSSES 
AUS VERÄNDERUNG VON VERLUST 
VORTRÄGEN AUF DIE ERTRAGSSTEUERN
Beispiel

Konzerntochter- 
gesellschaft

Ordentlicher 
Gewinn 
in CHF

Steuer- 
satz 
in %

Steuer- 
betrag 
in CHF

A 900 000 10.0 90 000

B 2 700 000 20.0 540 000

C 5 400 000 25.0 1 350 000

Verlustvortrag C 
(nur für Steuerzwecke 
verrechenbar)

–3 160 000 25.0 –790 000

Total 9 000 000 13.2 1 190 000

Abbildung 4: BERECHNUNG DES GEWICHTE
TEN DURCHSCHNITTLICH ANZUWENDENDEN 
STEUERSATZES
Beispiel

Konzern- 
tochter- 
gesellschaft

Ordentlicher 
Gewinn 
in CHF

Steuer- 
satz 
in %

Steuerbetrag 
in CHF

A 900 000 10.0 90 000

B 2 700 000 20.0 540 000

C 5 400 000 25.0 1 350 000

Total 9 000 000 22.0 1 980 000

« Die für die Unternehmenssteuerung 
verwendete Segmentrechnung ist extern 
offenzulegen.»
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Dabei ist es wichtig, dass der bereinigte EBITDA auf das be-
triebliche Ergebnis übergeleitet wird.

Wenn das kotierte Unternehmen eine Konzernrechnung 
erstellt und damit auch Swiss GAAP FER 30 anwendet, stellt 
sich bezüglich der Offenlegung die Frage, ob neben der Seg-
mentberichterstattung gemäss Swiss GAAP FER 31 (vgl. Ab-
bildung 8) auch jene gemäss Swiss GAAP FER 30 (Swiss GAAP 
FER 30/42) vorzunehmen ist. Weil Swiss GAAP FER 31 spezi-
fisch die Offenlegung kotierter Unternehmen regelt und im 
Sinne von Swiss GAAP FER 1 (Swiss GAAP FER 1/4) als neue 
Fachempfehlung der älteren vorgeht, darf ein kotiertertes 
Unternehmen auf die Segmentberichterstattung gemäss 
Swiss GAAP FER 30 verzichten – diese geht auch weniger 
weit als jene gemäss Swiss GAAP FER 31. Der Auftritt eines 
Unternehmens in der Öffentlichkeit sollte mit der externen 
Segmentberichterstattung übereinstimmen.

9. ZWISCHENBERICHTERSTATTUNG
Die Anforderungen zur Zwischenberichterstattung legen für 
kotierte Gesellschaften den Inhalt eines Zwischenberichts 
(Halbjahres-, Tertial- oder Quartalsbericht) und die Erfas-
sungs- und Bewertungsgrundsätze fest. Der Fokus liegt 
dabei auf dem Ausweis der einzelnen Mindestbestandteile 
eines Zwischenberichts sowie der Offenlegung von in der 
Zwischenberichtsperiode erfolgten Ereignissen. Ziel ist nicht 

nur eine quantitative Übersicht, sondern auch die qualitative 
Erläuterung der Geschäftsvorfälle der Berichtsperiode (Swiss 
GAAP FER 31/9). Im Zwischenbericht kommen die gleichen 
Erfassungs- und Bewertungsregelungen wie in der Jahres-
rechnung zur Anwendung. Es sind dabei Vereinfachungen 
zulässig, sofern damit keine Beeinträchtigung der Darstel-
lung des Geschäftsgangs entsteht (Swiss GAAP FER 31/11).

Die Zwischenberichterstattung nicht-kotierter Unterneh-
men ist nicht vorgeschrieben. Falls eine solche auf freiwilli-
ger Basis erfolgt, kann Swiss GAAP FER 31 befolgt werden. 
Für die Segmentberichterstattung darf in diesen Fällen 
selbstverständlich jene von Swiss GAAP FER 30 (Swiss GAAP 
FER 30/42) verwendet werden.

10. FAZIT
Swiss GAAP FER 31 stellt einen prinzipienorientierten Stan-
dard dar, der wichtige Fragen der Offenlegung für kotierte 
Unternehmen klar und pragmatisch regelt. Vor allem bei der 
Segmentberichterstattung sind die Betroffenen gefordert 
und können einen Ermessensspielraum ausnützen. Falls 
ein Unternehmen auf den Ausweis der Segmentergebnisse 
verzichten möchte, sind stichhaltige Gründe aufzuführen, 
die auch einer Beurteilung durch den Regulator standhalten 
müssen. n

Abbildung 8: SEGMENTBERICHTERSTATTUNG IM ANHANG
Beispiel
in TCHF

Europa

Grosshandel Direktvertrieb 
(Online)

Asien 
(inkl. Russland)

Alle sonstigen 
Segmente

Gesamt

Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen 56 691 85 929 57 890 15 178 215 688

Bereinigter EBITDA 26 444 19 236 30 648  3 504 79 832

Planmässige Abschreibungen (19 159)

Ausserplanmässige Abschreibungen (2 000)

Sondereffekte (Sanierung Pensionskasse) (4 000)

Betriebliches Ergebnis 54 673

Abbildung 7: SEGMENTBERICHTERSTATTUNG AN DIE OBERSTE LEITUNGSEBENE
Beispiel

Schweiz Übriges Europa

Gross- 
handel

Direkt-
vertrieb 
(Online)

Gross- 
handel

Direkt-
vertrieb 
(Online)

Russ- 
land

China Japan Alle 
sonstigen 
Segmente

Gesamt

Nettoerlöse aus Lieferungen 
und Leistungen
In TCHF

35 235 43 257 21 456 42 672 21 018 4 654 32 218 15 178 215 688

Bereinigter EBITDA
In TCHF

17 298 9 550 9 146 9 686 12 322 2 323 16 003 3 504 79 832

Bereinigter EBITDA in % 49.1 22.1 42.6 22.7 58.6 49.9 49.7 23.1 37.0




